
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 04.12.2007 

 Der Bürgermeister  
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. VII/591 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Haupt- und Finanzausschuss 13.12.2007 

Rat 19.12.2007 

 
 

 

Betreff: 3. Änderungssatzung zur Gebührensatzung der Gemeinde 

Rosendahl über das Friedhofs- und Bestattungswesen im Ortsteil 

Holtwick (Friedhofsgebührensatzung) 
 

 

FB/Az.: III/873-02 
 

 

Bezug:  
 

 

 

Höhe der tatsächlichen/ voraussichtlichen Kosten: -- 
 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:       

Über-/ außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von:       

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:       

 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die der Sitzungsvorlage Nr. VII/591 als Anlage I beigefügte 3. Änderungssatzung zur Ge-
bührensatzung zur Satzung der Gemeinde Rosendahl über das Friedhofs- und Bestat-
tungswesen im Ortsteil Holtwick (Friedhofsgebührensatzung) wird beschlossen. Eine Aus-
fertigung ist dem Originalprotokoll als Anlage beigefügt.  
 
 

 

Sachverhalt: 
 
Die Kalkulation der Gebühren für den Friedhof Holtwick ist in drei gesonderte Bereiche 
unterteilt. 
 
1. Kalkulation der Nutzungs- und Verlängerungsgebühr (Anlage II), 
2. Kalkulation der Leichen- und Trauerhallengebühr (Anlage III), 
3. Kalkulation der Bestattungsgebühr (Anlage IV). 
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Zu 1: Die Gebührenkalkulation hat einen Gebührensatz von 25,00 € je Nutzungs-

recht/Jahr ergeben. Die Gebührensätze können daher in bisheriger Höhe beibe-
halten werden.  

 
Zu 2: Die Gebührenkalkulation hat für die Leichenhalle/Trauerhalle einen Kostende-

ckungsgrad von 56,76 % ergeben. Da der Mindestdeckungsgrad von 50 % über-
schritten wurde, kann die Leichen- und Trauerhallengebühr in unveränderter Höhe 
beibehalten werden. 

 
Zu 3: Bei den Bestattungsgebühren erhöht sich insbesondere wegen der Nachkalkulati-

on für das Jahr 2005 der Verwaltungskostenanteil von bisher 31,68 € auf 38,31 € 
je Bestattungsfall. Dadurch sind die Gebührensätze wie folgt anzupassen: 

 
 Bestattungsgebühr 

        bisher  ab 2008 
a) bei Kindern bis zum vollendeten  

      5. Lebensjahr     187,00 €   193,00 € 

b) bei Personen ab 6. Lebensjahr  348,00 €   354,00 € 

c) Urnenbestattung     211,00 €   217,00 € 
 

 
 
 
Im Auftrage: 
 
 
 
 

Berger 
Gemeindeoberinspektorin 

Homering 
Fachbereichsleiter 

Niehues 
Bürgermeister 
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	Beratungsfolge

